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EDITORIAL

SEHR GEEHRTE BAUERINNEN

UND BAUERN!
Seit dem Jahr 2023 ist

das Flachenmon-
itoring verpflichtender
Bestandteil der
Forderabwicklung in
allen  EU-Mitglieds-
Dabei
Forder-

Staaten.

werden
auflagen fur beantragte Schlage mithilfe von
Satellitendaten aus unterschiedlichen
Aufnahmezeitpunkten technisch Uberprift.

Das Flachenmonitoring ist auf alle
Mehrfachantrage fur Direktzahlungen,
Ausgleichszulage und OPUL anzuwenden.
Die verwendeten Satellitenbilder verfligen
Uber eine Auflosung von 10 x 10 Meter pro
Pixel und sind daher nicht mit den Luftbildern

im eAMA vergleichbar.

Das Flachenmonitoringsystem hat sich
mittlerweile erfolgreich bewahrt. Vor-Ort-
Kontrollen konnten reduziert werden, und
viele Landwirtinnen und Landwirte haben
aktiv RlUckmeldungen gegeben und die
sanktionsfreien Korrekturmoglichkeiten
genutzt.

Im Jahr 2025 wurden insbesondere bei
Biodiversitatsflachen, Schnittzeitpunkt-
auflagen sowie bei Naturschutzauflagen
Abweichungen gegeniber der Beantragung
oder den einzuhaltenden Fo6rderauflagen

festgestellt.

Die ,AMA MFA Fotos” App ist ein weiterer

Schritt  in Richtung Effizienz  und
Benutzerfreundlichkeit und wird inzwischen
35.000

Landwirten genutzt. Sie steht kostenlos zur

von  Uber Landwirtinnen  und
Verfiigung und ermdglicht es Fotonachweise
zu beantragten Flachen schnell und einfach
an die AMA zu Ubermitteln. So kdnnen Sie bei
Abweichungen zeitgerecht reagieren und
erforderliche Korrekturen vornehmen. Neu ist
zudem die Anzeige des Vegetationsindex
sowie von Sentinel-2 Satellitenbilder fur lhre
beantragten Schlage — eine Funktion, die in
der AMA bislang ausschlie3lich in dieser

Anwendung verfugbar ist.

Die im Jahr 2025 neu eingeflihrte Auftragsart
fur  satellitengestutzt  festgestellte  Ab-
weichungen, die nicht mehr korrigierbar sind,
da die jeweilige landwirtschaftliche Téatigkeit
nicht mehr riickgangig gemacht werden kann,
tragt zusatzlich zur Vereinfachung bei und
erspart auch ohne weitere Rickmeldung

zuséatzliche Vor-Ort-Kontrollen.

Nutzen Sie die Informationsangebote unter

www.ama.at/Formulare & Merkblatter im

Bereich ,Flachenmonitoring® um optimal auf

die kommende Saison vorbereitet zu sein.

Der Vorstandsvorsitzende

Dipl.-Ing. GRIESMAYR
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1.1 EINLEITUNG

Seit dem Jahr 2023 sind alle Mitgliedstaaten verpflichtet, im Bereich der INVEKOS-
Forderabwicklung Fernerkundungsmethoden, ein sogenanntes Flachenmonitoring,
einzusetzen. Dabei handelt es sich um ein Verfahren der regelméafigen und
systematischen Uberpriifung von beantragten landwirtschaftlichen Flachen. Als
Datenbasis werden Informationen aus in wiederkehrenden Abstanden aufgenommenen
Bildern der Sentinel-Satelliten oder andere zumindest gleichwertige Daten, beispielsweise
geolokalisierte Fotos, verwendet.

1 FLACHENMONITORING ALLGEMEIN

Das Flachenmonitoring ist auf alle Mehrfachantrage fir flachenbezogene Beihilfen
(Direktzahlungen, Ausgleichszulage und OPUL) anzuwenden. Grundsatzlich wird dabei
Uberpruft, ob eine beantragte Flache landwirtschaftlich genutzt wird, die beantragte Kultur
korrekt ist und ob die inhaltlichen Foérderauflagen, wie zum Beispiel Mahd oder Ernte,
sowie die Mindestbewirtschaftungskriterien, erfllt sind.

In diesem Merkblatt wird fiir alle flichenbezogenen Beihilfen detailliert dargestellt, welche
Auflagen dem Flachenmonitoring unterliegen.

Sofern sich bei der regelmaRigen Uberprufung Hinweise auf Abweichungen im Vergleich
zur Beantragung oder betreffend Einhaltung der Forderauflagen — also sogenannte zu
klarende Sachverhalte — ergeben, werden diese als Auftrage von der AMA bekannt
gegeben. Wenn auf diese Auftrage innerhalb von 14 Kalendertagen reagiert wird, sind im
Bedarfsfall Korrekturen des Mehrfachantrags (MFA) zulassig, um allfallige
Beihilfekirzungen zu vermeiden und die Qualitat der Antragstellung zu erhéhen.

Um im Falle von Auftragen zeitgerecht reagieren zu kénnen, gibt es seit dem
Mehrfachantrag 2023 die ,AMA MFA Fotos“ App. Sie ermoglicht schnell und einfach zu
einem beantragten Schlag bis zu drei Fotonachweise bzw. sofern erforderlich auch eine
Korrektur der Beantragung an die AMA zu tbermitteln, ohne dafiir eigens ins eAMA
einsteigen zu mussen.

Somit kénnen Auftrage rasch mit der App gelost werden. Dies erspart sonst erforderliche
Vor-Ort-Kontrollen und gewébhrleistet, dass die Auszahlung fristgerecht zum
nachstmoglichen Termin in voller Hohe entsprechend der aktualisierten Beantragung
erfolgen kann.

Zusammenfassung:

Unter Flachenmonitoring ist eine automatisierte Prifung der Beantragung im
Mehrfachantrag und der Einhaltung der eingegangenen Bewirtschaftungs-
verpflichtungen zur Erreichung einer besseren Antragsqualitat zu verstehen. Stellt
das Flachenmonitoring eine Abweichung der Beantragung im Mehrfachantrag zur
Situation in der Natur fest, wird die antragstellende Person dariiber in Kenntnis
gesetzt und hat danach die Mdéglichkeit, Nachweise zu liefern oder die Beantragung
richtig zu stellen.
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1.2 RECHTLICHES

Das Flachenmonitoring im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) ist aufgrund der
Verordnung (EU) 2021/2116 verpflichtend umzusetzen. Detailregeln finden sich in der
Verordnung (EU) 2022/1173, dem 0sterreichischen GAP-Strategieplan im Kapitel 7.3.1.1.4
sowie im Marktordnungsgesetz 2021 (MOG 2021) und in der GAP-Strategieplan-
Anwendungsverordnung (GSP-AV).

Daraus ergibt sich, dass das Flachenmonitoring auf allen landwirtschaftlichen Flachen zur
Anwendung kommt, fur die flachenbezogene Beihilfen beantragt wurden. Es ist nicht
erforderlich, dass eine Zustimmung zur Datenauswertung erteilt wird und anderseits auch
nicht moglich, sich davon “abzumelden”. Der Datenschutz ist gewahrleistet, da die
Satellitendatenauswertung in anonymisierter Form durch beauftragte Firmen erfolgt und im
Detail nur fur die AMA einsehbar ist.

Von der Beantragung abweichende Ergebnisse werden, sofern der zu klarende
Sachverhalt nicht nach nochmaliger Uberpriifung durch AMA-Fachleute gelost werden
kann, den betroffenen antragstellenden Personen als Auftrag mitgeteilt.

Diese Mitteilung erfolgt

e mittels Push-Nachricht in der ,AMA MFA Fotos“ App inklusive zweimaliger
Erinnerung

e durch Versand einer E-Mail an die in den eAMA-Kundendaten angegebene
Mailadresse

e durch Anzeige eines Plausibilitatsfehlers fiir die betroffenen Schlage im eAMA unter
dem Register ,Flachen® in der Antragsibersicht bzw. im Register ,Eingaben® unter
~<Andere Eingaben”

Daruber hinaus erfolgen keine weiteren Verstandigungen. Eine korrekt angegebene und
regelmanig abgefragte Mailadresse in den Kundendaten im eAMA ist daher dringend zu
empfehlen.

Es werden im Falle von festgestellten Abweichungen keine Sanktionen verhangt, sofern
innerhalb von 14 Kalendertagen nach Erhalt des Flachenmonitoring-Auftrages eine
Korrektur des Antrags erfolgt oder die richtige Beantragung nachgewiesen wird. Die
Auszahlung kann entsprechend der vorliegenden Verhaltnisse nach der aktualisierten
Beantragung erfolgen.

Durch die Einfihrung des Flachenmonitorings sind monitoringféahige Sachverhalte
grundsatzlich nicht mehr Gegenstand von Vor-Ort-Kontrollen. Dies fuhrt dazu, dass sich
die Zahl der vor Ort durchgefihrten Flachenkontrollen und insbesondere die Dauer der
Vor-Ort-Kontrollen deutlich verringert.
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1.3 DETAILBESCHREIBUNG

Grundsatzlich handelt es sich beim Flachenmonitoring um eine monatlich wiederkehrende
Uberprifung wahrend des gesamten fiir den Mehrfachantrag 2026 relevanten Zeitraums.
Es werden daher Satellitendaten des Zeitraumes 01.09.2025 (mit beginnendem
Herbstanbau) bis 30.04.2027 (Ende der Zeitrdume fir Zwischenfruchtbegriinungen) als
Datenquelle herangezogen.

Die fur das Flachenmonitoring verwendeten Informationen stammen von den auch schon
bisher offentlich zuganglichen Sentinel-Satelliten der Copernicus-Mission der
Européaischen Weltraumagentur (ESA). Unterschieden wird dabei zwischen den optischen
Sentinel-2 Satelliten, welche nur Daten liefern, wenn es nicht bewdlkt ist und den
Radardaten der Sentinel-1 Satelliten, welche auch bei bedecktem Himmel Ergebnisse
liefern. Dartber hinaus kdnnen fir weitere spezifische Anwendungsfélle auch andere,
zumindest gleichwertige Daten eingesetzt werden.

Die Sentinel-2 Satelliten nehmen alle drei bis funf Tage Bilder mit einer Auflésung von 10 x
10 m auf und sind nicht mit dem Luftbild im eAMA INVEKOS-GIS zu verwechseln, welches
eine Auflésung von 0,20 x 0,20 m aufweist. Ausgewertet werden alle 13 spektralen

Kandle, das sind die fir das menschliche Auge sichtbaren und auch die nicht sichtbaren
Kanéle, wie zum Beispiel Infrarot.

Abbildung 1: Links ein Lutbild aus dem eAMA und rechts dazu ein Sentinel-2 Bild desselben Bereichs

Hinweis:
| Da die Copernicus-Daten 6ffentlich zuganglich sind, kénnen diese beispielsweise
o unter https://browser.dataspace.copernicus.eu abgerufen werden.

Zu vordefinierten Uberprifungszeitpunkten werden unter Beriicksichtigung der
Vegetationsperiode und der fur die Forderauflagen einzuhaltenden Zeitraume alle bis
dahin vorliegenden Satellitenbilder ausgewertet. Im Bedarfsfall werden die monatlichen
Uberpriifungsintervalle in der Hauptvegetationsperiode verkiirzt, beispielsweise bei der
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Uberprifung von Mahdereignissen. Andererseits werden wahrend der Wintermonate
bestimmte Uberpriifungen ausgesetzt.

Die Auswertungen liefern Ergebnisse fir folgende Sachverhalte bzw. landwirtschaftliche
Tatigkeiten:

e Flachenversiegelung, insbesondere durch dauerhafte Strukturen

e Teilweise Landnutzung mit nicht beihilfefahigen Kulturen

e Wechsel zwischen Dauerkulturen, Ackerland und Dauergriinland

e Kulturgruppen aufbauend auf den beantragten Schlagnutzungsarten

e Mahdereignisse im Dauergrunland und Ackerfutter

e Ernteereignisse bei Ackerkulturen

e Unterscheidung der Bodenbedeckung zwischen Vegetation und Schwarzbrache

Diese Erkenntnisse werden manahmenspezifisch zur Uberpriifung der monitoringfahigen
Forderauflagen herangezogen. Dabei werden folgende Ergebniskategorien im Sinne eines
Ampelsystems unterschieden:

e Die Forderauflage konnte eindeutig Gberpruft werden und wurde
eingehalten, sogenannte ,grine Falle*

e Die Forderauflage konnte nicht eindeutig Gberpruft werden und daher ist
keine Aussage Uber ihre Einhaltung méglich, sogenannte ,gelbe Falle*

e Die Forderauflage konnte eindeutig Gberprift werden und wurde nicht
eingehalten, sogenannte ,rote Falle*

In weiterer Folge werden nur ,rote Falle* als Hinweise auf zu klarende Sachverhalte einer
weiteren Beurteilung durch AMA-Fachleute unterzogen. Wenn in der AMA keine Klarung
erfolgen kann (beispielweise durch die Uberprufung mittels Bildmaterial, bereits
Ubermittelte Unterlagen, geolokalisierte Fotos...), wird die antragstellende Person anhand
eines Auftrages Uber den Sachverhalt informiert.

Hinweis:

Um schnellstmdglich Gber eventuelle Auftréage informiert zu werden und zeitgerecht
reagieren zu konnen, wurde die ,AMA MFA Fotos" App entwickelt. Details dazu
finden sich im Kapitel 4 dieses Merkblatts.

Innerhalb von 14 Kalendertagen sind folgende Reaktionen méglich, um allfallige
Beihilfeklirzungen zu vermeiden:

e Nachweis durch Foto(s), dass die bisherige Beantragung korrekt ist mit der ,AMA
MFA Fotos“ App oder als Online Eingabe ,Fotonachweise Flachenmonitoring® im
Internetserviceportal eAMA
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e Korrektur der Antragsdaten mit der ,AMA MFA Fotos“ App oder direkt in der
Flachenerfassung des Mehrfachantrages

Um den Ablauf weiter zu vereinfachen, werden seit dem Mehrfachantrag 2025 zwei

Auftragsarten unterschieden:

Kennzeichnung zur eindeutigen Unterscheidbarkeit im

Auftragsart ZAMA MFA E-Mail-Betreff Plausibilitatsfehler
Fotos“ App
1) Satellitenabweichung Information zum 20903 oder 20913
festgestellt : Flachenmonitoring | Zusatztext, dass
= © © MFA 2026 - Nachweise nur zu
L4 Abweichung erbringen sind, wenn
EREAT festgestellt der festgestellte
Sachverhalt nicht
zutrifft
2) Nachweis bendtigt, Information zum 20901 oder 20911
da sonst Vor-Ort- Flachenmonitoring
Kontrolle erforderlich MFA 2026 -
o 0 Nachweis
bendtigt

Zusatzinfos zu Punkt 1)

Wenn Sachverhalte eindeutig festgestellt werden, die landwirtschaftliche Tatigkeiten

betreffen, die nicht mehr riickgéngig gemacht werden kénnen und diese daher

automatisch entsprechend der Feststellung durch das Flachenmonitoring bertcksichtigbar

sind, werden diese Auftrdge mit dem Label gekennzeichnet.

Beispiel:

Eine Biodiversitatsflache mit Schnittzeitpunktverzégerung (Code DIVSZ) wird vor
dem zuléassigen Termin (15.06.) geméht.

Der Auftrag wird trotzdem versandt, damit die Mdglichkeit zur Rickmeldung besteht und

innerhalb der 14 Kalendertage Nachweise fiir die korrekte Einhaltung der Férderauflagen
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erbracht werden, oder die MFA-Daten, wenn gewunscht, entsprechend korrigiert werden
konnen.

Der festgestellte Sachverhalt wird auch ohne Riuckmeldung durch die antragstellende
Person automatisch entsprechend der Feststellung in der Auszahlungsberechnung
bericksichtigt und daher der Auszahlungsbetrag laut Regelwerk fur die
Verwaltungskontrolle reduziert. Von einer im Normalfall hdheren Sanktion im Rahmen

einer Vor-Ort-Kontrolle kann daher abgesehen werden.

Zusatzinfos zu Punkt 2)
Wenn Sachverhalte noch korrigierbar und daher nicht automatisch bertucksichtigbar sind

bzw. das beantragte Flachenausmal3 davon betroffen ist, werden diese Auftrdge mit dem

Label gekennzeichnet. Ein Fotonachweis oder eine Korrektur des

Mehrfachantrags ist somit notwendig.

Beispiele:
e Der festgestellte Sachverhalt betrifft die beantragte Schlagnutzungsart, da diese
durch die Satellitenbilder eindeutig widerlegt wurde.
e Ein Teil einer beantragten Flache wird aufgrund eines neuen Hauses nicht mehr
landwirtschaftlich genutzt. Die betroffene Flache ist durch Anpassung der
Schlagdigitalisierung aus der Beantragung zu entfernen. Es reicht nicht aus, nur ein

Foto mit dem Haus an die AMA zu Ubermitteln.

Nach Auftragsversand besteht innerhalb der 14 Kalendertage die Moglichkeit, dass
Nachweise flr die korrekte Beantragung bzw. die Einhaltung der Férderauflagen erbracht
werden, oder es kénnen die MFA-Daten entsprechend korrigiert werden.

Wird seitens der antragstellenden Person auf die Auftrage nicht reagiert, erfolgt nach
verstrichener Frist die Klarung vor Ort durch die AMA. Werden in diesen Féllen
Abweichungen zur Beantragung oder Versto3e gegen die Férderauflagen festgestellt, so
mussen diese Erkenntnisse so bertcksichtigt werden, als waren sie im Zuge einer Vor-
Ort-Kontrolle festgestellt worden. Dies kann daher entsprechende Forderungskirzungen

nach sich ziehen.
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o073z @ Ll =

=  Auftragsliste = Auftragsliste {11}

Q  suche Q  Ssuche

DATUM ENTFERNUNG

DATUM ENTFERNUNG

10.02.2026 09.02.2026

Feldstiick 68 BREITACKER SCHMID DRAUSSEN Feldstiick 1 TOSCHE GRUNLAND

2 Sommerhafer Schlag & Einmihdige Wiese
Sehlag {0.5515ha) (1.8227ha, BIVSZ, NAT)
Betrieb 1292480 Betrieb 481459
Antrag MFAZ075 Antrag MFAZ025 o o

(&) Fehler

(@ offen
Machweis , dass die Flache erst ab dem n Datum >
laut Naturschulzbestétigung gemaht wurde, wird bendtigl,

®) Fehler 09.02.2026

Ernte wird benétigt,

10.02.2026 @ often

Nachweis fur eine

Letzte Aktualisierung: 09.02.2026 07:33:05 Letzte Aktualisierung: 09.02 2026 07:31:14

Hinweis Hinweis

Ohne Riickmeldung lhrerseits wird davon
ausgegangen, dass der mittels
Flachenmonitoring festgestellte Sachverhalt

Wenn lhrerseits keine Riickmeldung erfolgt,
wird der mittels Flachenmonitoring
festgestellte Sachverhalt nochmals vor Ort

zutrifft. Es erfolgt keine Vor-Ort-Kontrolle zur Uberpruft,

weiteren Klarung.

[J Ich habe es gelesen.

[C] Ich habe es gelesen.

Abbildung 2: Die linke Darstellung zeigt die Auftragsart 1), rechts die Auftragsart 2) jeweils mit dem

Zusatzhinweis

Bevor Auftrage versendet werden, wird je Férderauflage auch der optimale Zeitraum fur
den Versand berucksichtigt. Dabei gilt der Grundsatz, dass die Auftrdge so spat wie
moglich, aber so friih wie notwendig versendet werden, um einerseits die Anzahl der
erforderlichen Nachweise so gering wie mdglich zu halten sowie anderseits die
Beweisbarkeit noch zu ermdoglichen. Trotzdem liegt es im eigenen Interesse aller
antragstellenden Personen bei in diesem Merkblatt beschriebenen monitoringfahigen
Forderauflagen oder landwirtschaftlichen Tatigkeiten gegebenenfalls Fotonachweise zu

erstellen, damit diese bei Bedarf verfligbar sind. Bestens dafur geeignet ist die ,AMA MFA
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Fotos“ App (siehe Kapitel 4.2), da hiermit auch ohne erhaltene Auftrage Fotonachweise

direkt an die AMA Ubermittelt werden kénnen. Durch Angabe einer Kategorie stehen die

Bilder den AMA-Fachleuten im Bedarfsfall bereits zur Verfigung und es muss nicht erneut

nachgefragt werden. Im Idealfall kann aufgrund eines vorliegenden Fotonachweises von

der Aussendung eines Auftrages abgesehen werden.

Seit dem Jahr 2024 werden, um die Vorteile des Flachenmonitorings noch besser nutzen

zu konnen, auch Infos und Warnungen an die antragstellende Person ausgesandt (siehe

Kapitel 4.4). Dadurch soll bereits im Vorhinein auf die Einhaltung bestimmter, meist

jahrestbergreifender, Forderauflagen hingewiesen werden.

Es gibt folgende wesentliche Unterschiede zu Auftragen fur zu klarende Sachverhalte

aufgrund von ,roten Fallen:

langere Frist, zumeist 56 Tage

keine zwingende Antwort erforderlich

keine Klarung durch AMA, wenn keine Antwort erfolgt

spezielle Hinweise durch Text oder Symbolik, dass es sich um Hinweis oder
Warnung handelt (in der App, in der Informationsmail und im Plausibilitatsfehler)
neuerlicher Hinweis, wenn ,roter Fall“ daraus entsteht

2 BETROFFENE MARBNAHMEN

2.1 DIREKTZAHLUNGEN

Einkommensgrundstitzung fir Nachhaltigkeit fir Heimgutflachen (Basiszahlung fur
Heimgutflachen)

Erganzende Umverteilungseinkommensstitzung flr Nachhaltigkeit
(Umverteilungszahlung)

Ergdnzende Einkommensstutzung fur Junglandwirtinnen und Junglandwirte
(Zahlung far Junglandwirtinnen und Junglandwirte)

2.2 AUSGLEICHSZULAGE

Zahlungen fur aus naturbedingten oder anderen spezifischen Griinden
benachteiligte Gebiete

2.3 OPUL

Umweltgerechte und biodiversitatsférdernde Bewirtschaftung (UBB)
Biologische Wirtschaftsweise

Nichtproduktive Ackerflachen und Agroforststreifen seit 2025
Bewirtschaftung von Bergméahdern

Begrunung von Ackerflachen — Zwischenfruchtanbau

Begriinung von Ackerflachen — System Immergrin

Erosionsschutz Acker

Erosionsschutz Wein, Obst und Hopfen seit 2024
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e Vorbeugender Grundwasserschutz — Acker

e Humuserhalt und Bodenschutz auf umbruchsfahigem Grunland

e Naturschutz seit 2024

e Natura 2000 und andere Schutzgebiete — Landwirtschaft seit 2024

Des Weiteren werden bei den folgenden Maflinahmen zumindest die Korrektheit der
beantragten Schlagnutzungsart und die allgemeinen Mindestbewirtschaftungskriterien
Uberpruft:

e Einschrankung ertragssteigernder Betriebsmittel

e Heuwirtschaft

e Bodennahe Ausbringung flissiger Wirtschaftsdiinger und Gtilleseparation

e Herbizidverzicht Wein, Obst und Hopfen

e Insektizidverzicht Wein, Obst und Hopfen

e Einsatz von Nutzlingen im geschitzten Anbau

e Ergebnisorientierte Bewirtschaftung

e Wasserrahmenrichtlinie — Landwirtschaft

3 BETROFFENE FORDERAUFLAGEN UND ZULASSIGE

NACHWEISE

Die in diesem Kapitel verwendeten Uberschriften fir die nétigen Nachweise werden als
Auftragstext in der ,AMA MFA Fotos* App und als Plausibilitatsfehler im eAMA in der
Beilage Feldstiicksliste des jeweiligen Mehrfachantrags angezeigt.

Beispiele:

Wenn beim Flachenmonitoring eine fehlerhafte Kulturbeantragung (z. B.
Wechselwiese statt Kornermais) oder eine nicht eingehaltene Foérderauflage (z. B.
Grunlandumbruch in der OPUL-MalRnahme ,Humuserhalt und Bodenschutz auf
umbruchsfahigem Grunland®) festgestellt wird, wird die antragstellende Person von
der AMA Uber die Abweichung informiert.

Variable Auftragstexte fur Naturschutzauflagen (Code NAT):

Bei Nachweistexten, die mit diesem Kalendersymbol gekennzeichnet sind, werden als
Serviceleistung die jeweiligen Fristen laut aktueller Naturschutz-Projektbestéatigung
variabel im jeweiligen Auftragstext angezeigt. Sofern zutreffend wird auch die jeweils
relevante Pflegemalinahme (z.B. 1. Mahd vor dem 30.06.) direkt angefihrt.
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Die aktuelle Projektbestatigung kann zudem im eAMA unter dem Reiter ,Flachen®, im
Kapitel ,Abfragen” abgerufen werden.

3.1 NACHWEIS DER BEANTRAGTEN KULTUR WIRD BENOTIGT

' Forderauflage beihilfefahige Kulturgruppe fur Direktzahlungen
]

Mogliche Nachweise:
e Foto von Kultur auf der Flache
e Foto von abgeernteter Kultur mit erkennbaren Ernteriickstdnden

e Foto, das die Mindestbewirtschaftungskriterien laut 8 20 Abs. 2 der GSP-AV
nachweist

' Forderauflage beihilfefahige Kulturgruppe fur Ausgleichszulage
]
Maogliche Nachweise:

e Foto von Kultur auf der Flache
e Foto von abgeernteter Kultur mit erkennbaren Ernteriickstdnden

e Fur Bracheflachen: Foto, das die Mindestbewirtschaftungskriterien laut 8 20 Abs. 2
der GSP-AV nachweist

' Forderauflage zulassige Kultur fiir OPUL
]
Maogliche Nachweise:

e Foto von Kultur auf der Flache
e Foto von abgeernteter Kultur mit erkennbaren Ernteriickstdnden

' Forderauflage Kulturgruppenubereinstimmung fir Bergmahd und Dauerweiden
a

Mogliche Nachweise:
e Foto von Kultur auf der Flache

e Foto von beweideter oder genutzter Flache mit erkennbaren Hinweisen, um die
korrekte Nutzung zu belegen

3.2 NACHWEIS FUR DIE VOLLSTANDIGE LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZUNG

DES SCHLAGES WIRD BENOTIGT

' Forderauflage keine Versiegelung bzw. nicht landwirtschaftliche Nutzung
]
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Maogliche Nachweise:
e Foto von landwirtschaftlicher Flache ohne dauerhafte Versiegelung

3.3 NACHWEIS FUR DIE LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZUNG IM GEWACHSHAUS

ODER FOLIENTUNNEL WIRD BENOTIGT

I Forderauflage landwirtschaftliche Nutzung im geschitzten Anbau
]

Mogliche Nachweise:

e Foto von landwirtschaftlicher Flache mit baulicher Einrichtung fiir geschitzten
Anbau inkl. erkennbarer landwirtschaftlicher Nutzung im Inneren

3.4 NACHWEIS FUR EINE ERNTE WIRD BENOTIGT

I Forderauflage Ernte von Ackerkulturen
]

Maogliche Nachweise:

e Foto mit erkennbarer Ernte, die stattfindet bzw. teilweise stattgefunden hat oder
begonnen wurde

e Foto mit Ernteriickstanden oder Hinweisen, die auf eine Ernte schlieRen lassen
e Foto mit offenem Boden

e Foto mit Folgekultur oder Begriinung

3.5 NACHWEIS FUR DIE NUTZUNG DES AUFWUCHSES WIRD BENOTIGT

l Forderauflage Mahen von Grinland oder Ackerfutter
]

Maogliche Nachweise:
e Foto mit gemahtem Griunland oder Ackerfutter

e Foto mit gepflegter Grunland-/Ackerfutterfliche ohne Uberstéandigen Bewuchs bzw.
mit gleichmafligem Bewuchs

3.6 NACHWEIS, DASS DIE FLACHE IM ANTRAGSJAHR ODER IM VORJAHR

GEMAHT WURDE, WIRD BENOTIGT

l Forderauflage Mahen von Bergmahdern fir Direktzahlungen und Ausgleichszulage
H zumindest jedes zweite Jahr

Mogliche Nachweise:
e Foto mit gemahter Bergmahd
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e Foto mit gepflegter Bergmahd ohne uberstandigen Bewuchs bzw. mit
gleichmafiigem Bewuchs

NACHWEIS, DASS DIE FLACHE IM VORJAHR ODER War:”“;g .
ANTRAGSJAHR GEMAHT WURDE, WIRD BENOTIGT ?Z jndip"le

Forderauflage Mahen von Bergmahdern fir Direktzahlungen und Ausgleichszulage
I zumindest jedes zweite Jahr
]

Mogliche Nachweise:
e Foto mit gepflegter Bergmahd ohne tberstandigen Bewuchs bzw. mit
gleichmafiigem Bewuchs
e wenn die Flache heuer bereits gemé&ht wurde, dann ein Foto mit gemahter
Bergmahd
e wenn die Flache fur das Antragsjahr noch gemaht wird, wird empfohlen einen
Fotonachweis von der Mahd zu Ubermitteln

3.8 NACHWEIS FUR DIE EINMALIGE NUTZUNG DES AUFWUCHSES WIRD

BENOTIGT

' Forderauflage Mahen von Bergméhdern fiir OPUL mit Code BM1, BM2 oder BM3
o

Maogliche Nachweise:
e Foto mit gemahter Bergmahd

e Foto mit gepflegter Bergmahd ohne tberstandigen Bewuchs bzw. mit
gleichmaligem Bewuchs

3.9 NACHWEIS, DASS DER AUFWUCHS NICHT OFTER ALS EINMAL GENUTZT

WURDE, WIRD BENOTIGT

' Forderauflage Mahen von Bergméhdern fiir OPUL mit Code BM1, BM2 oder BM3
e | und OPUL Naturschutz

Mogliche Nachweise:

e Foto, auf dem ersichtlich ist, dass die Flache nur einmal gemaht wurde
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3.10 NACHWEIS DES UNGEMAHTEN AUFWUCHSES WIRD BENOTIGT

l Forderauflage keine Mahd bei Dauerweide
]
Mogliche Nachweise:
e Foto von beweideter Flache mit erkennbaren Hinweisen, die den Weidecharakter
belegen
e Foto mit Gberstandigem Bewuchs der eine Mahd widerlegt

' Forderauflage keine Mahd von Bergmahdern fur OPUL mit Code BMO
°

Mogliche Nachweise:
e Foto mit Gberstandigem Bewuchs, der eine Mahd widerlegt

3.11 NACHWEIS FUR DEN ANBAU DER ZWISCHENFRUCHT WIRD BENOTIGT

' Forderauflage Anbau von Zwischenfrucht Begriinungsvarianten

Maogliche Nachweise:
e Foto mit ordnungsgemaller Begriinung

3.12 NACHWEIS FUR DIE VEGETATION DER ZWISCHENFRUCHT IM

BEGRUNUNGSZEITRAUM WIRD BENOTIGT

' Forderauflage Bestand von Zwischenfrucht Begriinungsvarianten
]

Mogliche Nachweise:
e Foto mit ordnungsgemaler Begrinung
e Foto einer abgefrosteten, aber noch stehenden Begriinung bei Variante 2, 4, 5, die
auch bereits gehackselt sein darf, sofern Foto nach 31.10. gemacht wurde
e wenn der Auftrag nach Ende des Begriinungszeitraums der jeweiligen Variante
versendet wurde, Foto mit erkennbaren Begriinungsresten nach etwaigem
Umbruch oder in der Folgekultur

3.13 NACHWEIS FUR DEN UMBRUCH DER ZWISCHENFRUCHT WIRD BENOTIGT

l Forderauflage Umbruch von Zwischenfrucht Begriinungsvarianten (alle aul3er
Variante 7)
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Maogliche Nachweise:
e Dbei Variante 1 zwingend ein Foto von der Folgekultur
e bei anderen Varianten ein Foto der Folgekultur oder
e gegebenenfalls ein Foto von umgebrochener Flache mit Begrinungsresten

3.14 NACHWEIS FUR EINE NICHT ZU FRUH GEHACKSELTE ZWISCHENFRUCHT

WIRD BENOTIGT

Forderauflage kein Hackseln von Zwischenfrucht Begriinungsvarianten bis
31.10.2026

Maogliche Nachweise:

e Foto eines nicht gehéackselten und somit ordnungsgeman stehenden
Begriinungsbestandes

e Foto eines genutzten Begrinungsbestandes auf dem ersichtlich ist, dass der
Aufwuchs verbracht wurde

e Bei Variante 3 fur Auftrage nach verstrichenem Begrinungszeitraum bzw. bei
anderen Varianten fir Auftrage nach verstrichenem Verbotszeitraum ein Foto, das
die ordnungsgemale Bewirtschaftung zum Zeitpunkt der Fotoerstellung beweist

e Bestatigung fur Mahd und Abtransport fur Verfutterung, wenn GVE am Betrieb
gehalten werden oder durch Rechnungen oder vergleichbare Nachweise im Falle
von Verkaufen an andere Betriebe

3.15 NACHWEIS, DASS NACH UMBRUCH DER ZWISCHENFRUCHTBEGRUNUNG

VARIANTE 1 EINE HAUPTKULTUR ANGEBAUT WURDE, WIRD BENOTIGT

' Forderauflage Anbau einer winterharten Hauptkultur im Herbst nach dem Umbruch
o | von Zwischenfrucht Begriinungsvariante 1

Mogliche Nachweise:
e Foto von nachfolgender Hauptkultur auf der Flache

3.16 NACHWEIS FUR DIE EINHALTUNG DER AUFLAGEN FUR DIE IMMERGRUNE

BEGRUNUNGSVARIANTE WIRD BENOTIGT

I Forderauflage flachendeckende Begrinung von mindestens 85 % der Ackerflache
o | 2u jedem Zeitpunkt des gesamten Jahres

Mogliche Nachweise:
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e Fotos von betroffenen Schlagen, die zum Zeitpunkt des Auftrages eine Begrinung
aufweisen, wenn es fir die Klarung der Situation hilfreich ist

e Hochladen der Aufzeichnungen als Eingabe im eAMA laut Punkt 4.10
(idealerweise gesamtbetrieblich zur Plausibilisierung, wenn es sich um ahnlich
bewirtschaftete Schlage handelt), speziell wenn der fragliche Zeitraum bereits zu
lange vorbei ist

Hinweis zum Hochladen der Aufzeichnungen:

e Wenn die betrieblichen Aufzeichnungen fur alle Schlage, fur die ein Fotoauftrag
zugesendet wurde, in einem Dokument gemeinsam dargestellt sind, missen diese
nur einmal hochgeladen werden. Bei getrennten Aufzeichnungen je Schlag ist die
Ubermittlung fiir jeden einzelnen Schlag erforderlich.

3.17 NACHWEIS FUR DEN ERHALT DES GRUNLANDES WIRD BENOTIGT

' Forderauflage Grinlandumbruchsverbot bei OPUL-MaRnahme Humuserhalt und
H Bodenschutz

Maogliche Nachweise:

e Foto einer ordnungsgemalen, gegebenenfalls umbruchslos erneuerten
Grunlandflache

3.18 NACHWEIS FUR DIE DURCHGANGIGE BEGRUNUNG DER FLACHE WIRD

BENOTIGT

Forderauflage OPUL Biodiversitatsflachen auf Acker (Code DIV und DIVRS),
auswaschungsgeféahrdete Flachen (Code AG) und begriinte Abflusswege (Code
BAW) - Vegetation

Mogliche Nachweise:

e Foto einer ordnungsgemal begriinten Flache je nach beantragter
Schlagnutzungsart

3.19 NACHWEIS, DASS AUF DER FLACHE MAXIMAL ZWEI PFLEGEMARNAHMEN

DURCHGEFUHRT WURDEN, WIRD BENOTIGT

Forderauflage OPUL Biodiversitatsflachen auf Acker (Code DIV und DIVRS) -
Mahen/Hackseln ist maximal 2x pro Jahr erlaubt

Maogliche Nachweise:
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e Foto eines noch nicht (zu haufig) gehackselten/genutzten Bestandes je nach
Zeitpunkt der Fotoaufnahme

3.20 NACHWEIS, DASS MAXIMAL 25 % DER BIODIVERSITATSFLACHEN DES

BETRIEBES VOR DEM 01.08. GEPFLEGT WURDEN, WIRD BENOTIGT

Forderauflage OPUL Biodiversitatsflachen auf Acker (Code DIV und DIVRS) — Auf
75 % der Biodiversitatsflachen ist je Kalenderjahr Mdhen/Héackseln frihestens am
01.08. erlaubt

Mogliche Nachweise:
e Foto einer noch nicht gepflegten Biodiversitatsflache

e Foto einer frisch gepflegten Biodiversitatsflache, das aufgrund des Zeitpunkts
nachweist, dass die Flache erst ab 01.08. gepflegt wurde

3.21 NACHWEIS, DASS MAXIMAL 50 % DER NICHTPRODUKTIVEN

ACKERFLACHEN DES BETRIEBES VOR DEM 01.08. GEPFLEGT WURDEN,
WIRD BENOTIGT

Forderauflage OPUL nichtproduktive Ackerflachen — Auf 50 % der nichtproduktiven
Ackerflache ist je Kalenderjahr Mahen/Héackseln frihestens am 01.08. erlaubt

Maogliche Nachweise:
e Foto einer noch nicht gepflegten nichtproduktiven Ackerflache

e Foto einer frisch gepflegten, nichtproduktiven Ackerflache, das aufgrund des
Zeitpunkts nachweist, dass die Flache erst ab 01.08. gepflegt wurde

3.22 NACHWEIS, DASS DIE FLACHE IM ANTRAGSJAHR ODER VORJAHR

GEPFLEGT WURDE, WIRD BENOTIGT

Forderauflage Griinbracheflachen auf Acker fiir DIZA und AZ und OPUL
Biodiversitatsflachen auf Acker (Code DIV und DIVRS), auswaschungsgefahrdete
Flachen (Code AG), begriinte Abflusswege (Code BAW), OPUL nichtproduktive
Ackerflachen (Code NPA) - Flache muss mindestens 1x jedes zweite Jahr gemaht
oder gehackselt werden

Maogliche Nachweise:
e Foto mit im Antragsjahr gepflegter Bracheflache

e Foto mit gepflegter Bracheflache ohne Uberstandigen Bewuchs bzw. mit
gleichmafiigem Bewuchs
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e wenn die Flache fir das Antragsjahr noch gepflegt wird, wird empfohlen einen
Fotonachweis von der PflegemalRnahme zu Gbermitteln

' Forderauflage OPUL Naturschutz (Code NAT) — Flache muss mindestens 1x jedes
H zweite Jahr gemaht oder gehackselt werden

Mogliche Nachweise:
e Foto mit im Antragsjahr gepflegter Naturschutzflache
e Foto mit gepflegter Naturschutzflache ohne tberstandigen Bewuchs bzw. mit
gleichmaliigem Bewuchs
e wenn die Flache fir das Antragsjahr noch gepflegt wird, wird empfohlen einen
Fotonachweis von der PflegemalRnahme zu Gbermitteln

3.23 NACHWEIS, DASS DIE FLACHE IM VORJAHR ODER ij V‘_""‘"‘ungh
siehe Kapitel
1.3und 4.4

ANTRAGSJAHR GEPFLEGT WURDE, WIRD BENOTIGT

Forderauflage Griinbracheflachen auf Acker fiir DIZA und AZ und OPUL
Biodiversitatsflachen auf Acker (Code DIV und DIVRS), auswaschungsgefahrdete
Flachen (Code AG), begriinte Abflusswege (Code BAW) und nichtproduktive
Ackerflachen (Code NPA) - Flache muss mindestens 1x jedes zweite Jahr gemaht

oder gehackselt werden

Mogliche Nachweise:
e Foto mit im Antragsjahr gepflegter Bracheflache
e Foto mit gepflegter Bracheflache ohne Uberstandigen Bewuchs bzw. mit
gleichmafigem Bewuchs
e wenn die Flache fir das Antragsjahr noch gepflegt wird, wird empfohlen einen
Fotonachweis von der PflegemalRnahme zu Gbermitteln

' Forderauflage OPUL Naturschutz (Code NAT) — Flache muss mindestens 1x jedes
o | Zweite Jahr gemaht oder gehackselt werden

Mogliche Nachweise:
e Foto mit im Antragsjahr gepflegter Naturschutzflache
e Foto mit gepflegter Naturschutzflache ohne tberstandigen Bewuchs bzw. mit
gleichmafigem Bewuchs
e wenn die Flache fir das Antragsjahr noch gepflegt wird, wird empfohlen einen
Fotonachweis von der PflegemalRnahme zu Gbermitteln

www.eama.at | www.ama.at
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3.24 NACHWEIS, DASS DIE FLACHE NICHT VOR DEM ERLAUBTEN ZEITPUNKT

UMGEBROCHEN WURDE, WIRD BENOTIGT

Forderauflage OPUL Biodiversitatsflachen auf Acker (Code DIV und DIVRS),
auswaschungsgefahrdete Flachen (Code AG), begriinte Abflusswege (Code BAW)
und nichtproduktive Ackerflachen (Code NPA) — Umbruch frihestens im zweiten
Jahr erst ab dem erlaubten Zeitpunkt

Mogliche Nachweise:
e Foto einer noch nicht umgebrochenen Flache, z. B. Grinbrache oder Sonstiges
Feldfutter
e Foto einer neu angelegten Winterung oder Zwischenfrucht fir Umbriche, die ab
dem 01.08. erfolgt sind
e Foto einer frisch umgebrochenen Flache fur Hinweise, die nach dem 15.09.
versendet wurden

3.25 NACHWEIS FUR DIE ORDNUNGSGEMARBE NEUANLAGE WIRD BENOTIGT

' Forderauflage OPUL Biodiversitatsflachen auf Acker mit Code DIVRS — Neueinsaat
H einer regionalen Saatgutmischung

Maogliche Nachweise:
e Foto einer ordnungsgemal eingesaten Flache mit unterschiedlichem
Pflanzenbestand

' Forderauflage OPUL Biodiversitatsflachen auf Griinland mit Code DIVRS —
. Neueinsaat einer regionalen Saatgutmischung

Maogliche Nachweise:
e Foto einer ordnungsgemal eingesaten Flache mit unterschiedlichem
Pflanzenbestand

' Forderauflage OPUL nichtproduktive Ackerflachen mit Code NPA — Neuanlage
. einer nichtproduktiven Ackerflache (Selbstbegriinung zulassig)

Maogliche Nachweise:
e Foto einer ordnungsgemal eingesaten Flache
e Foto einer Griinbrache durch Selbstbegriinung
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3.26 NACHWEIS, DASS DIE FLACHE NICHT ZU FRUH GEMAHT WURDE, WIRD

BENOTIGT

Forderauflage OPUL Biodiversitatsflachen auf Griinland mit Code DIVSZ — keine
Mahd im Verbotszeitraum bei Schnittzeitpunktverzdgerung

Mogliche Nachweise:
e Foto eines noch nicht gemahten Griinlandbestandes

e Aufgrund des Fotozeitpunkts auch ein Foto einer gemahten Grunlandflache oder
eines jungen Aufwuchses, wenn die Verbotsfrist bereits verstrichen ist

Forderauflage OPUL Biodiversitatsflachen auf Griinland mit Code DIVRS — keine
Mahd im Verbotszeitraum nach Neueinsaat einer regionalen Saatgutmischung

Maogliche Nachweise:
e Foto eines noch nicht gemahten Griinlandbestandes oder eines jungen Aufwuchses

e Aufgrund des Fotozeitpunkts auch ein Foto einer gemahten Griunlandflache, wenn
die Verbotsfrist bereits verstrichen ist

3.27 NACHWEIS, DASS DIE FLACHE NICHT VOR DEM 01.10. GEHACKSELT

WURDE, WIRD BENOTIGT

' Forderauflage OPUL Biodiversitatsflachen auf Ackerflachen mit Code DIVRS — kein
H Héckseln vor dem 01.10.

Maogliche Nachweise:
e Foto einer noch nicht gehéckselten Bracheflache

e Aufgrund des Fotozeitpunkts auch ein Foto einer gehackselten Bracheflache oder
eines jungen Aufwuchses, wenn Verbotsfrist bereits verstrichen

3.28 NACHWEIS, DASS DIE FLACHE AB DEM 01.10. MAXIMAL EINMAL

GEHACKSELT WURDE, WIRD BENOTIGT

Forderauflage OPUL Biodiversitatsflachen auf Ackerflachen mit Code DIVRS —
maximal einmal hackseln nach dem 01.10.

Maogliche Nachweise:

e Foto eines noch nicht (zu haufig) gehackselten Bestandes je nach Zeitpunkt der
Fotoaufnahme
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3.29 NACHWEIS, DASS DIE FLACHE VOR DEM 01.08. WEDER BEWEIDET NOCH

GEMAHT WURDE, WIRD BENOTIGT

l Forderauflage OPUL Biodiversitatsflachen auf Ackerweiden (Code DIV) — weder
o | beweiden noch mahen vor dem 01.08.

Mogliche Nachweise:
e Foto einer noch nicht beweideten und auch nicht gemé&hten Ackerweide

e Aufgrund des Fotozeitpunkts auch ein Foto einer beweideten Ackerweide oder
eines jungen Aufwuchses, wenn Verbotsfrist bereits verstrichen

3.30 NACHWEIS, DASS DIE FLACHE AB DEM 01.08. MAXIMAL ZWEIMAL

BEWEIDET WURDE, WIRD BENOTIGT

Forderauflage OPUL Biodiversitatsflachen auf Ackerweiden (Code DIV) — maximal
zweimal beweiden nach dem 01.08.

Maogliche Nachweise:

e Foto eines noch nicht (zu haufig) beweideten Bestandes je nach Zeitpunkt der
Fotoaufnahme

3.31 NACHWEIS FUR DIE NUTZUNG DES AUFWUCHSES IM ZULASSIGEN

ZEITRAUM WIRD BENOTIGT

' Forderauflage OPUL Biodiversitatsflachen auf Griinland mit Code DIVSZ — erste
H Mahd im zuléassigen Zeitraum bei Schnittzeitpunktverzégerung

Mogliche Nachweise:
e Foto eines geméahten Grinlandbestandes

e Flache wird noch gemaht innerhalb der 14-Tagesfrist und ein Foto davon
Ubermittelt

e Foto eines jungen Aufwuchses bzw. eines nicht Uberstandigen Griinlandbestandes

' Forderauflage OPUL Biodiversitatsflachen auf Griinland mit Code DIVAGF — erste
° Mahd bei Altgrasflachen im zulédssigen Zeitraum

Mogliche Nachweise:
e Foto eines geméahten Grinlandbestandes
e Foto eines jungen Aufwuchses bzw. eines nicht Uberstandigen Griinlandbestandes
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3.32 NACHWEIS, DASS DER NUTZUNGSFREIE ZEITRAUM EINGEHALTEN WURDE,

WIRD BENOTIGT

Forderauflage OPUL Biodiversitatsflachen auf Griinland mit Code DIVNFZ oder
OPUL Naturschutz laut gultiger Projektbestatigung — Einhaltung des nutzungsfreien
Zeitraums nach der ersten Nutzung

Mogliche Nachweise:

e Foto eines Schlages, der schon einmal geméht wurde (keine tUberstandigen
Flachen) und mittlerweile wieder eine Bestandshéhe erreicht hat, die auf die
Einhaltung der neun Wochen schlie3en lasst

e Foto einer frisch gemahten Flache, das darauf schlie3en lasst, dass die 2. Mahd
erst so kurzlich erfolgt ist, dass die 9 Wochen eingehalten sein kdnnen

e Plausibilisierung mittels freiwilliger Aufzeichnungen, die als Eingabe im eAMA
hochgeladen werden (siehe Punkt 4.6)

Achtung:

Seit dem Mehrfachantrag 2025 sind die Aufzeichnungen fur die Einhaltung
des nutzungsfreien Zeitraums nicht mehr verpflichtend. Im Falle von
kleinflachigen Strukturen oder Schlagteilungen kénnen sie aber fur
Flachenmonitoring-Nachweise hilfreich sein. Bestens dafiir geeignet ist auch
die ,AMA MFA Fotos" App, da damit auch ohne erhaltene Auftrage
Fotonachweise praventiv direkt an die AMA ubermittelt werden kdnnen (siehe
Punkt 4.2)

NACHWEIS, DASS DIE FLACHE AB 16.8. NICHT MEHR GEMAHT WURDE, WIRD

BENOTIGT

' Forderauflage OPUL Biodiversitatsflachen auf Griinland mit Code DIVAGF — keine
H Mahd im Verbotszeitraum von Altgrasflachen

Maogliche Nachweise:

e Foto eines eher alteren bzw. Gberstandigen Grinlandbestandes

3.34 NACHWEIS, DASS DIE FLACHE MAXIMAL ZWEIMAL GENUTZT WURDE, WIRD

BENOTIGT

' Forderauflage OPUL Biodiversitatsflachen auf Griinland mit Code DIVRS —
maximale Nutzungen nach Neueinsaat einer regionalen Saatgutmischung
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Maogliche Nachweise:
e Foto eines noch nicht (zu haufig) gemahten Grinlandbestandes

3.35 NACHWEIS, DASS DIE FLACHE IM RELEVANTEN ZEITRAUM GANZFLACHIG

BEGRUNT WAR, WIRD BENOTIGT

l Forderauflage OPUL Erosionsschutz Wein, Obst und Hopfen — Bestimmungen fir
° ganzjahrige, flachendeckende Begriinung in allen Fahrgassen

Mogliche Nachweise:
¢ Foto einer flachendeckenden Begrinung in allen Fahrgassen, wo maximal im
Bereich um die Stamme die Flache offengehalten ist
e Foto einer neu angelegten Begrinung, mit dem aufgrund des Zeitpunkts auf die
Einhaltung der vegetationsfreien Zeit von maximal 8 Wochen bis zum 01.10.
rickgeschlossen werden kann

3.36 DIE RECHTMARIGE BEANTRAGUNG IST MITTELS FOTO ZU BELEGEN.

ERFORDERLICHE ANTRAGSKORREKTUREN SIND DIREKT IN DER AMA MFA
FOTOS APP ODER IN EAMA MOGLICH.

Fur Alm- oder Hutweideflachen ist im Falle von Veranderungen (z. B.
Bautatigkeiten) die rechtmélige Beantragung mittels Fotos zu belegen. Sofern eine
Korrektur des Antrages erforderlich ist, da die Flache nicht mehr beihilfefahig ist,
kann diese im eAMA durchgefiihrt werden.

Mogliche Nachweise:

e Foto von einer beihilfefahigen Alm- oder Hutweideflache, die den von der
Veranderung betroffenen Bereich zeigt.

e Nachweis des Baubeginns bzw. der Grundinanspruchnahme

Info

NACHWEIS FUR DEN BEGINN DER HANFBLUTE WIRD @ siehe Kapite

BENOTIGT

1.3und 4.4

Forderauflage: Hanf darf nicht vor Ablauf von 10 Tagen nach Blihende geerntet
werden, aul3er wenn auf der betroffenen Flache bereits eine Hanfprobenahme von
der AMA durchgefiihrt wurde

Maogliche Nachweise:
e Datum des Bluhzeitpunktes
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3.38 NACHWEIS, DASS DIE FLACHE MAXIMAL DREIMAL GENUTZT WURDE, WIRD

BENOTIGT

I Forderauflage OPUL Naturschutz — maximal dreimalige Nutzung des
° Grunlandbestandes

Mogliche Nachweise:
¢ Foto eines noch nicht (zu haufig) gemahten Grunlandbestandes

3.39 NACHWEIS FUR DIE MAHD DES AUFWUCHSES WIRD BENOTIGT

' Forderauflage OPUL Naturschutz laut giiltiger Projektbestatigung
]

Mogliche Nachweise:

e Foto eines gemahten Grinlandbestandes, das abhangig vom Zeitpunkt der
Aufnahme die Einhaltung der Naturschutzauflage plausibel macht

« Foto eines jungen Aufwuchses bzw. eines nicht tberstandigen Grinlandbestandes,
das abhangig vom Zeitpunkt der Aufnahme die Einhaltung der Naturschutzauflage
plausibel macht

3.40 NACHWEIS FUR DIE NUR EINMALIGE MAHD DES AUFWUCHSES WIRD

BENOTIGT

' Forderauflage OPUL Naturschutz laut giiltiger Projektbestatigung
°

Mogliche Nachweise:
e Foto eines gemahten Grinlandbestandes, das abhangig vom Zeitpunkt der
Aufnahme die Einhaltung der Naturschutzauflage plausibel macht
e Foto eines jungen Aufwuchses bzw. eines nicht Uberstandigen
Griunlandbestandes, das abhangig vom Zeitpunkt der Aufnahme die Einhaltung der
Naturschutzauflage plausibel macht

3.41 NACHWEIS FUR DIE ZWEIMALIGE MAHD DES AUFWUCHSES WIRD
BENOTIGT

I Forderauflage OPUL Naturschutz laut giiltiger Projektbestatigung

Mogliche Nachweise:
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e Foto eines gemahten Grunlandbestandes, das abhangig vom Zeitpunkt der
Aufnahme die Einhaltung der Naturschutzauflage plausibel macht

e Foto eines jungen Aufwuchses bzw. eines nicht Uberstandigen
Grunlandbestandes, das abhangig vom Zeitpunkt der Aufnahme die Einhaltung der
Naturschutzauflage plausibel macht

3.42 NACHWEIS FUR DIE NUR ZWEIMALIGE MAHD DES AUFWUCHSES WIRD
BENOTIGT

' Forderauflage OPUL laut gliltiger Projektbestatigung
]

Mogliche Nachweise:

¢ Foto eines gemahten Grinlandbestandes, das abhangig vom Zeitpunkt der
Aufnahme die Einhaltung der Naturschutzauflage plausibel macht

e Foto eines jungen Aufwuchses bzw. eines nicht Uberstandigen
Griunlandbestandes, das abhangig vom Zeitpunkt der Aufnahme die Einhaltung der
Naturschutzauflage plausibel macht

3.43 NACHWEIS FUR DIE DREIMALIGE MAHD DES AUFWUCHSES WIRD BENOTIGT

' Forderauflage OPUL Naturschutz laut giiltiger Projektbestatigung

]
Maogliche Nachweise:

e Foto eines gemahten Grinlandbestandes, das abhangig vom Zeitpunkt der
Aufnahme die Einhaltung der Naturschutzauflage plausibel macht

e Foto eines jungen Aufwuchses bzw. eines nicht Uberstandigen
Griunlandbestandes, das abhangig vom Zeitpunkt der Aufnahme die Einhaltung der
Naturschutzauflage plausibel macht

3.44 NACHWEIS FUR DIE NUR DREIMALIGE MAHD DES AUFWUCHSES WIRD
BENOTIGT

' Forderauflage OPUL Naturschutz laut giiltiger Projektbestatigung
]
Mogliche Nachweise:

e Foto eines gemahten Grunlandbestandes, das abhangig vom Zeitpunkt der
Aufnahme die Einhaltung der Naturschutzauflage plausibel macht

e Foto eines jungen Aufwuchses bzw. eines nicht Uberstandigen
Grunlandbestandes, das abhéangig vom Zeitpunkt der Aufnahme die Einhaltung der
Naturschutzauflage plausibel macht
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3.45 NACHWEIS FUR MINDESTENS EINE MAHD DES AUFWUCHSES WIRD

BENOTIGT

' Forderauflage OPUL Naturschutz laut giiltiger Projektbestatigung
]

Mogliche Nachweise:
e Foto eines gemahten Grinlandbestandes
e Foto eines jungen Aufwuchses bzw. eines nicht tUberstandigen Grinlandbestandes

3.46 NACHWEIS FUR DIE NICHT MEHR ALS DREIMALIGE MAHD DES

AUFWUCHSES WIRD BENOTIGT

I Forderauflage OPUL Naturschutz laut giiltiger Projektbestatigung
]

Maogliche Nachweise:

e Foto eines gemahten Grinlandbestandes

e Foto eines jungen Aufwuchses bzw. eines nicht Gberstandigen Grinlandbestandes

3.47 NACHWEIS FUR DIE NICHT MEHR ALS ZWEIMALIGE MAHD DES
AUFWUCHSES WIRD BENOTIGT

l Forderauflage OPUL Naturschutz laut giiltiger Projektbestatigung
]

Maogliche Nachweise:
e [Foto eines gemahten Grinlandbestandes

e Foto eines jungen Aufwuchses bzw. eines nicht tUberstandigen Grinlandbestandes

3.48 NACHWEIS, DASS DIE FLACHE LAUT Vot
NATURSCHUTZBESTATIGUNG ERST AB TT.MM.2026 DZE"mzisehe
GEMAHT WURDE, WIRD BENOTIGT el s

I Forderauflage OPUL Naturschutz oder Natura 2000 - Landwirtschaft laut giltiger
° Projektbestéatigung

Mdogliche Nachweise:

e Foto eines gemahten Grinlandbestandes, das abhangig vom Zeitpunkt der
Aufnahme die Einhaltung der Naturschutzauflage plausibel macht
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e Foto eines jungen Aufwuchses bzw. eines nicht Uberstandigen
Griunlandbestandes, das abhangig vom Zeitpunkt der Aufnahme die Einhaltung der
Naturschutzauflage plausibel macht

3.49 NACHWEIS, DASS DIE FLACHE LAUT

5 Datum siehe
WIRD BENOTIGT Kapitel 3

NATURSCHUTZBESTATIGUNG NUR EINMAL IM ZEITRAUM -
VON TT.MM.2026 BIS TT.MM.2026 GEPFLEGT WURDE, ﬁ ariables

I Forderauflage OPUL Naturschutz laut giiltiger Projektbestatigung
]

Mogliche Nachweise:

e Foto einer gepflegten Bracheflache, das abhangig vom Zeitpunkt der Aufnahme die
Einhaltung der Naturschutzauflage plausibel macht

e Foto eines jungen Aufwuchses bzw. einer nicht Gberstandigen Bracheflache, das
abhangig vom Zeitpunkt der Aufnahme die Einhaltung der Naturschutzauflage
plausibel macht

3.50 NACHWEIS, DASS DIE FLACHE LAUT

NATURSCHUTZBESTATIGUNG NUR IM ZEITRAUM VON Variables
TT.MM.2026 BIS TT.MM.2026 EINMAL ODER ZWEIMAL Datum siehe
GEPFLEGT WURDE, WIRD BENOTIGT Kapitel 3

I Forderauflage OPUL Naturschutz laut giiltiger Projektbestatigung
]

Maogliche Nachweise:

e Foto einer gepflegten Bracheflache, das abhangig vom Zeitpunkt der Aufnahme die
Einhaltung der Naturschutzauflage plausibel macht

e Foto eines jungen Aufwuchses bzw. einer nicht Gberstandigen Bracheflache, das
abhangig vom Zeitpunkt der Aufnahme die Einhaltung der Naturschutzauflage
plausibel macht

3.51 NACHWEIS, DASS DIE FLACHE LAUT

NATURSCHUTZBESTATIGUNG NUR IM ZEITRAUM VON Varsbio
TT.MM.2026 BIS TT.MM.2026 ZWEIMAL GEPFLEGT WURDE, SO
WIRD BENOTIGT Kapitel 3

I Forderauflage OPUL Naturschutz laut gliltiger Projektbestétigung
]

Maogliche Nachweise:
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e Foto einer gepflegten Bracheflache, das abhéangig vom Zeitpunkt der Aufnahme die
Einhaltung der Naturschutzauflage plausibel macht

e Foto eines jungen Aufwuchses bzw. einer nicht Gberstandigen Bracheflache, das
abhangig vom Zeitpunkt der Aufnahme die Einhaltung der Naturschutzauflage
plausibel macht

e Plausibilisierung mittels (auch freiwillig gefihrter) Aufzeichnungen, die
hochgeladen werden als Eingabe im eAMA laut Punkt 4.10

3.52 NACHWEIS, DASS DIE FLACHE LAUT Variat
NATURSCHUTZBESTATIGUNG ERST AB TT.MM.2026 ZUM D:;fmjfehe
ZWEITEN MAL GEMAHT WURDE, WIRD BENOTIGT Kapitel 3

' Forderauflage OPUL Naturschutz laut gliltiger Projektbestatigung
]

Maogliche Nachweise:

e Foto eines gemahten Grunlandbestandes, das abhangig vom Zeitpunkt der
Aufnahme die Einhaltung der Naturschutzauflage plausibel macht

e Foto eines jungen Aufwuchses bzw. eines nicht Uberstandigen
Griunlandbestandes, das abhangig vom Zeitpunkt der Aufnahme die Einhaltung der
Naturschutzauflage plausibel macht

e Plausibilisierung mittels (auch freiwillig gefihrter) Aufzeichnungen, die
hochgeladen werden als Eingabe im eAMA laut Punkt 4.10

3.53 NACHWEIS, DASS DIE FLACHE LAUT Vi
NATURSCHUTZBESTATIGUNG BIS ZUM TT.MM.2026 Dot e
Kapitel 3

GEMAHT WURDE, WIRD BENOTIGT

I Forderauflage OPUL Naturschutz laut giiltiger Projektbestatigung
(]

Maogliche Nachweise:
e [Foto eines gemahten Grinlandbestandes

e Foto eines jungen Aufwuchses bzw. eines nicht Gberstandigen Grinlandbestandes

3.54 NACHWEIS, DASS LAUT NATURSCHUTZBESTATIGUNG

DIE ERSTE PFLEGEMARNAHME BIS ZUM TT.MM.2026 UND Variables
DIE ZWEITE PFLEGEMARNAHME NACH DEM TT.MM.2026 Datum siehe
ERFOLGT IST, WIRD BENOTIGT Kapitel 3

' Forderauflage OPUL Naturschutz laut giiltiger Projektbestatigung
]
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Maogliche Nachweise:

e Foto einer gepflegten Bracheflache, das abhangig vom Zeitpunkt der Aufnahme die
Einhaltung der Naturschutzauflage plausibel macht

¢ Foto eines jungen Aufwuchses bzw. einer nicht Gberstandigen Bracheflache, das
abhangig vom Zeitpunkt der Aufnahme die Einhaltung der Naturschutzauflage
plausibel macht

e Plausibilisierung mittels (auch freiwillig gefihrter) Aufzeichnungen, die

hochgeladen werden als Eingabe im eAMA laut Punkt 4.10
Variables
ﬁ Datum siehe
Kapitel 3

3.55 NACHWEIS, DASS LAUT NATURSCHUTZBESTATIGUNG

DIE X.TE MAHD VOR DEM TT.MM.2026 DURCHGEFUHRT
WURDE, WIRD BENOTIGT

' Forderauflage OPUL Naturschutz laut giiltiger Projektbestatigung
]

Maogliche Nachweise:
¢ Foto eines gemahten Grinlandbestandes, das abhangig vom Zeitpunkt der
Aufnahme die Einhaltung der Naturschutzauflage plausibel macht

e Foto eines jungen Aufwuchses bzw. eines nicht Uberstandigen
Griunlandbestandes, das abhangig vom Zeitpunkt der Aufnahme die Einhaltung der
Naturschutzauflage plausibel macht

e Plausibilisierung mittels (auch freiwillig gefuhrter) Aufzeichnungen, die
hochgeladen werden als Eingabe im eAMA laut Punkt 4.10

3.56 NACHWEIS, DASS LAUT NATURSCHUTZBESTATIGUNG -
DIE X.TE MAHD VON TT.MM.2026 BIS TT.MM.2026 ﬁ e e
Kapitel 3

DURCHGEFUHRT WURDE, WIRD BENOTIGT

' Forderauflage OPUL Naturschutz laut gliltiger Projektbestatigung
]

Mogliche Nachweise:
e Foto eines gemahten Grunlandbestandes, das abhangig vom Zeitpunkt der
Aufnahme die Einhaltung der Naturschutzauflage plausibel macht
e Foto eines jungen Aufwuchses bzw. eines nicht Uberstandigen
Griunlandbestandes, das abhangig vom Zeitpunkt der Aufnahme die Einhaltung der
Naturschutzauflage plausibel macht

e Plausibilisierung mittels (auch freiwillig gefihrter) Aufzeichnungen, die
hochgeladen werden als Eingabe im eAMA laut Punkt 4.10
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3.57 NACHWEIS, DASS DIE NATURSCHUTZFLACHE IM ANTRAGSJAHR GEMAHT

WURDE, WIRD BENOTIGT

l Forderauflage OPUL Naturschutz laut Projektbestatigung
]

Mogliche Nachweise:
e Foto eines gemahten Grinlandbestandes, das abhangig vom Zeitpunkt der
Aufnahme die Einhaltung der Naturschutzauflage plausibel macht
e Foto eines jungen Aufwuchses bzw. eines nicht Gberstandigen
Grunlandbestandes, das abhangig vom Zeitpunkt der Aufnahme die Einhaltung der
Naturschutzauflage plausibel macht

e Plausibilisierung mittels (auch freiwillig gefihrter) Aufzeichnungen, die
hochgeladen werden als Eingabe im eAMA laut Punkt 4.10

3.58 NACHWEIS, DASS DIE NATURSCHUTZFLACHE IM ANTRAGSJAHR NICHT

GEMAHT WURDE, WIRD BENOTIGT

' Forderauflage OPUL Naturschutz laut Projektbestatigung
]

Maogliche Nachweise:
e Foto eines noch nicht geméahten Grlinlandbestandes

3.59 NACHWEIS, DASS DIE LAUT PROJEKTBESTATIGUNG VORGEGEBENEN

PFLEGEMARNAHMEN IN DEN VORGESCHRIEBENEN ZEITRAUMEN
DURCHGEFUHRT WURDEN, WIRD BENOTIGT

' Forderauflage OPUL Naturschutz laut giiltiger Projektbestatigung
]

Maogliche Nachweise:
e Foto einer gepflegten Bracheflache, das abhangig vom Zeitpunkt der Aufnahme die
Einhaltung der Naturschutzauflage plausibel macht
e Foto eines jungen Aufwuchses bzw. einer nicht Gberstandigen Bracheflache, das

abhangig vom Zeitpunkt der Aufnahme die Einhaltung der Naturschutzauflage
plausibel macht

e Plausibilisierung mittels (auch freiwillig geflhrter) Aufzeichnungen, die
hochgeladen werden als Eingabe im eAMA laut Punkt 4.10
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Datum siehe
Kapitel 3

3.60 NACHWEIS, DASS LAUT NATURSCHUTZBESTATIGUNG Variay
DIE BODENBEARBEITUNG VOR DEM TT.MM.2026 anables

ERFOLGT IST, WIRD BENOTIGT

' Forderauflage OPUL Naturschutz laut glltiger Projektbestatigung
]

Mogliche Nachweise:
e Foto mit offenem Boden

e Foto mit der laut Naturschutzauflage definierten neu aufgelaufenen Folgekultur,
das abhangig vom Zeitpunkt der Aufnahme die Einhaltung plausibel macht

3.61 NACHWEIS, DASS LAUT NATURSCHUTZBESTATIGUNG vy
DIE BODENBEARBEITUNG VON TT.MM.2026 BIS ﬁ e e
Kapitel 3

TT.MM.2026 ERFOLGT IST, WIRD BENOTIGT

' Forderauflage OPUL Naturschutz laut gliltiger Projektbestatigung
]

Maogliche Nachweise:
e Foto mit offenem Boden

e Foto der laut Naturschutzauflage definierten, neu aufgelaufenen Folgekultur, das
abhangig vom Zeitpunkt der Aufnahme, die Einhaltung plausibel macht

siehe Kapitel

3.62 NACHWEIS, DASS SICH DIE FELDSTUCKNUTZUNGSART i“i Warnung

(ACKERLAND) NICHT GEANDERT HAT, WIRD BENOTIGT

1.3und 4.4

Forderauflage korrekt beantragte Feldstlicknutzungsart unter Bericksichtigung der
Dauergrunlandwerdung

Maogliche Nachweise:
e Foto, auf dem Ackerland erkennbar ist

e Anpassung der Beantragung im Mehrfachantrag 2026

siehe Kapitel
1.3und 4.4

3.63 NACHWEIS, DASS SICH DIE FELDSTUCKNUTZUNGSART Q Wamung

(GRUNLAND) NICHT GEANDERT HAT, WIRD BENOTIGT

Forderauflage korrekt beantragte Feldstiicknutzungsart unter Beriicksichtigung des
Dauergrinlandumbruchs
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Maogliche Nachweise:
e Foto, auf dem Grinland erkennbar ist

e Anpassung der Beantragung im Mehrfachantrag 2026

siehe Kapitel

3.64 NACHWEIS, DASS SICH DIE FELDSTUCKNUTZUNGSART f} Warnung
1.3und 4.4

(DAUERKULTUR) NICHT GEANDERT HAT, WIRD BENOTIGT

l Forderauflage korrekt beantragte Feldstiicknutzungsart
°

Mogliche Nachweise:
e Foto, auf dem eine Dauerkultur erkennbar ist

e Anpassung der Beantragung im Mehrfachantrag 2026

4 AMA MFA FOTOS APP

Um im Falle von Auftragen in Verbindung mit dem Flachenmonitoring zeitgerecht
reagieren zu konnen, gibt es seit dem Mehrfachantrag 2023 die kostenlose ,AMA MFA
Fotos" App. Sie ermdglicht schnell und einfach zu einem beantragten Schlag bis zu drei
Fotonachweise bzw. sofern erforderlich auch eine Korrektur der Beantragung an die AMA
zu Ubermitteln, ohne eigens ins eAMA einsteigen zu mussen.

Die ,AMA MFA Fotos" App ist sowohl im Google Play Store als auch im iOS App Store
verfugbar. Aus sicherheitstechnischen Griinden wurde die Unterstiitzung von Huawei-
Geréaten, die nicht Uber den Google Play Store verfigen, im Februar 2026 eingestellt.

Die Nutzung der Anwendung auf diesen Geraten ist deshalb nicht mehr moglich.

Nach Installation und Anmeldung mit der Betriebsnummer oder ID Austria wird man tber
Auftrage mittels einer ,Push-Nachricht am Handy informiert.

Danach kann in den nachsten 14 Kalendertagen die Beantragung entweder durch
Korrektur des Mehrfachantrags richtiggestellt werden oder es kénnen Nachweise (z. B.
geolokalisierte Fotos, Aufzeichnungen) flr die richtig erfolgte Beantragung im
Mehrfachantrag Ubermittelt werden. Der Vorteil der App liegt darin, dass ein vor Ort
aufgenommenes Foto vom betroffenen Schlag gleich direkt hochgeladen werden kann.
Auch Anderungen der Schlagnutzungsart, der Begriinungsvariante, der Codes und auch
aller anderen Schlagattribute sind tber die App mdglich.

Zusatzlich sind in der App, zur Information, jederzeit alle aktuell beantragten Schlage des
Mehrfachantrags seit dem Antragsjahr 2023 in der Schlagliste je nach ausgewahlter
Forderart ersichtlich.
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Informationen betreffend Download und Verwendungsmadglichkeit fir Android- und Apple
Geréte sind:
e in der Kurzanleitung und dem detaillierten Benutzerhandbuch unter AMA
Mehrfachantrag Merkblatter/Handbucher

e undim YouTube-Kanal Videos zum Fldchenmonitoring

zu finden.

Mit folgenden QR-Codes kann die App heruntergeladen werden:

Google Play Store Apple App Store

"

Alle Verfligbar ab
Funktionen MFA2023
zentral

im Griff. '

Schlage mit Kaorrekiur dar
Hirweisen auflisten Schiagdaten
durchfihren

Inklusive
Anzeige aller
beantragten
Schldge

Schifge mit
Hinweizan auf dar
Karte zeigen

Abbildung 3: Auszug aus der Kurzanleitung der ,AMA MFA Fotos“ App

4.1 KORREKTURMOGLICHKEIT AUF EIGENINITIATIVE
Seit Herbst 2023 kdnnen Uber die ,AMA MFA Fotos“ App auch alle Flachendaten des
Mehrfachantrags, unter anderem die Schlagnutzungsart, die Begriinungsvariante oder die
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Codes, auf Eigeninitiative, also ohne vorher von der AMA einen Auftrag dafir erhalten zu
haben, korrigiert werden.

Damit eine Korrektur mdglich ist, muss zuerst in der Schlagliste mit wenigen Klicks ein
Auftrag fir den Dbetroffenen Schlag erstellt werden (siehe nachstehende grafische
Darstellung).

AMA MFA Fotos

FELD SCHLAG ENTFERNUNG Méchten Sie einen Aufirag erstellen?

Anmelden bei AMA
MFA Fotos

Faldstlck 1 WIESE
1 MAHWIESE-WEDE ZW. =B19Em

(034ha)

W20 (ITVT) =
MEAZOZ3

Ersterinssung gesendet

ID Austria

Hier kéinnen Sie sich mit lhrer 1D Austria
anmelden

2 STEINFELD
1 WINTERGERSTE

2000200
Mehr Informationen zur B
Eraneriassussy gt
Schlagliste Auftrag erstellen
Anmeldung mit Schlag mit Initiativauftrag
1D Austria Korrekturbedarf erstellen
auswahlen

(0]
a)

®

Schlagnutzung

Wintergerste

Schlagcode(s)

Kein Code

Auftrag senden _ _
Begriinungsvariante

Auftrag abschliefsen i
in der Fotogalerie Keine Varlante

Daten korrigieren Auftragsdetailansicht
Korrektur an Bearbeitungs-
Schlagdaten mdglichkeiten wie bei
durchfiihren Awuftrag von AMA

Abbildung 4: Korrekturmadglichkeit auf Eigeninitiative

Sofern es fiur die jeweilige Situation sinnvoll ist, kobnnen mit der Korrektur auch bis zu drei
Fotos (bei Almweideflachen bis zu sechs Fotos) je Schlag mitgeschickt werden (Details
dazu siehe Kapitel 4.2), dies ist jedoch nicht zwingend notwendig.

4.2 FOTONACHWEISE AUF EIGENINITIATIVE

In manchen Situationen, speziell bei zeitkritischen oder schwierig nachweisbaren
Forderauflagen, ist die Nachweiserbringung fir die Einhaltung zum Zeitpunkt der
Auftragsversendung nicht immer moglich. Da die Auswertung der Satellitendaten ein
umfassender, laufzeitintensiver Prozess ist und daher die Auftrage so spat wie moglich
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versendet werden, um die Anzahl der benétigten Nachweise so gering wie mdglich zu
halten, kann es vorkommen, dass die Aufforderung durch die AMA erst zu einem Zeitpunkt
erfolgt, wo der Nachweis fur die Einhaltung nicht mehr fotografierbar ist.

Es liegt daher im eigenen Interesse aller antragstellenden Personen, fir die in diesem
Merkblatt beschriebenen monitoringfahigen Foérderauflagen oder landwirtschaftlichen
Tatigkeiten gegebenenfalls Fotonachweise zu erstellen, damit diese im Bedarfsfall
verfugbar sind. Bestens dafur geeignet ist die ,AMA MFA Fotos" App, da damit auch ohne
erhaltene Auftrage Fotonachweise praventiv direkt an die AMA Ubermittelt werden kdnnen.
Die so an die AMA ubermittelten Bilder stehen den AMA-Fachleuten im Bedarfsfall bereits
zur Verfigung und es muss nicht erneut nachgefragt werden.

Damit fur einen Schlag Fotos Ubermittelt werden kdnnen, muss zuerst in der Schlagliste
mit wenigen Klicks ein Auftrag fur den betroffenen Schlag erstellt werden. Danach kbénnen
ein bis drei Fotos (bei Almweideflachen bis zu sechs Fotos) vom Schlag aufgenommen
und mit der zutreffenden Kategorie versehen werden.
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AMA MFA Fotos

Mochten Sie einen Auftrag erstelien?

Auftrag erstelien

Initiativauftrag
erstellen

e FS 1/8L 2 MAHWIESE/-WEIDE DREI
UND MEHR NUTZUNGEN (0.03ha)

Foto-Ubersicht (1/3)

AUFTRAG ABSCHLIESSEN

Aufirag senden

AbschlieRen nach
Kategorieauswahl
méglich

Schlag

Kategorie
(O Umbruch Zwischentrucht

(O Hackseln/Muichen

Fotos aufnehmen

Max. 30m vom

FS 1/5L 2 MA}
(- UND MEHR NU

entfernt

(_ FS 1/SL 2 MAHWIESE/-WEIDE DREI

UND MEHR NUTZUNGEN (0.03ha)

Fotoaufnahmemodus

1 bis 3 Fotos
aufnehmen

Foto-Ubersicht (1/3)

Fotokategorie wahlen

Auswahl im Drop-
Down-Meni

O Mahd

(O Einsast Deckfrucht

ABBRECHEN

(O heuer noch ungenutzter Aufwuchs

Abbildung 5: Fotonachweise auf Eigeninitiative

Folgende Kategorien stehen in Abhangigkeit von der beantragten Feldstlicknutzungsart,
bzw. Schlagnutzungsart zur Verfigung und mussen je Foto vergeben werden, um
klarzustellen, welcher Sachverhalt nachgewiesen werden soll:

Anbau Hauptkultur

Beweidung findet gerade statt

Umbruch Hauptkultur

Beweidung hat stattgefunden

Kultur vorhanden

Nutzungsfreie Zeit

Ernte

Pflegemahd ohne Abtransport

Erneuerung Biodiversitatsflache

Reinigungsschnitt ohne Abtransport

Bodenbearbeitung nicht wendend Lagerflache
Bodenbearbeitung wendend Schwarzbrache
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Anbau Zwischenfrucht Bluhzeitpunkt Nutzhanf

Zwischenfrucht vorhanden Wein Umstellungsférderung - Mauerterrassen
Umbruch Zwischenfrucht Wein Umstellungsférderung - Boschungsterrassen
Anbau Folgekultur Grunlanderneuerung
Folgekultur vorhanden Griunlandumbruch
Hackseln/Mulchen Grundinanspruchnahme
Mahd Hohere Gewalt
Dokumentation artenreiches Grunland | Auf3ergewdhnlicher Umstand
Einsaat Deckfrucht kurzfristige aul3erlandwirtschaftliche Nutzung
Heuer noch ungenutzter Aufwuchs Schadlingsbefall

Achtung:

aktuell gultiger Rechtslage vorgeschriebene Meldeschiene zu verwenden.
Details dazu sind im Merkblatt Mehrfachantrag 2026 erlautert. Die Meldung
mit der ,AMA MFA Fotos" App ersetzt diese vorgeschriebene Meldepflicht
nicht, sondern kann nur zuséatzlich/unterstutzend erfolgen.

I Fur die Meldung der oberhalb gelb markierten Ereignisse ist die jeweils laut
o

4.3 FOTONACHWEISE FUR REFERENZANDERUNGSANTRAGE

Seit Februar 2024 konnen mit Hilfe der App auch Fotonachweise fur
Referenzanderungsantrage (RAA) Ubermittelt werden. Wenn bei Referenzénderungen ein
aktueller Fotonachweis die Situation in der Natur beweisen soll, kann nun im eAMA ein
RAA Foto App Auftrag erstellt werden. Dazu ist im INVEKOS-GIS der
Referenzanderungsantrag (RAA) aufzurufen, der entsprechende Referenzfehler
auszuwahlen und auf ,RAA Foto App Auftrag erstellen“ zu klicken. In der App wird sofort
ein Auftrag angezeigt, mit dem der RAA durch Fotos erganzt werden kann. Dies
funktioniert auch dann, wenn der RAA bereits abgesendet wurde. Ein grof3er Vorteil im
Vergleich zur herkdmmlichen Vorgangsweise tiber eAMA stellt die automatisch exakte
Fotoverortung und die Zuordnung zum betroffenen Referenzfehler dar. Weiters kébnnen im
Fall von unzureichenden Nachweisen konkrete Fotos nachgefordert werden.
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¥+ Inhalt Beferenzanderunasantrag

Zurack zur Uerscht Wetter zum Senden

Wahlen Sie den
Auftrag des
betreffenden RAA
zum Erstellen eines
Fotos aus.

Aufistung Referenzinderungen

10 Betriebsst  FS Schisg Anderung (vee) Anderung (in) PFNr. Begrundung Eruteruny Dckument{e) App-Status Akticnen

o ! : O|a

(] 2 12367 |1 |1 refererzios HEIM 20350 N (] 0 o
]y nuse (1|2 HEIM o8 20351 | ) ) 0 offen o 4

<@~ 3von 3 Elementen - 1 selektert
Abkrzungsverzeicheis

Ockumente anzewgen  In Karte anzeigen
RAA Foto App Auftrag erstellen

€& FS1/5L1 GRUNBRACHE (2.05ha)

Foto-Ubersicht (1/3)

& FS51/SL1GRUNBRACHE (2.05ha)

CYofefofelo)

Absenden

Senden Sie den Kontrollieren Sie die
Auftrag ab oder gewahite Geometrie
tippen Sie die und lhren aktuellen
LZurick-Taste®, um Standpunkt.

spater noch weitere

Halten Sie Ihr
Handy fiir 2
Sekunden ruhig,
bevor Sie das Foto
machen.

Fotos hinzuzufigen.

Abbildung 6: Fotonachweise fir Referenzéanderungsantrége

4.4 INFOS UND WARNUNGEN

Infos und Warnungen werden in der ,AMA MFA Fotos“ App in der Auftragsliste
gemeinsam mit zu klarenden Sachverhalten dargestellt, sind aber durch definierte
Symbole unterschiedlich hervorgehoben:

@ ... Info
& ...Warnung

Warnungen werden in der Saison 2026 voraussichtlich fur jahresiibergreifende
Forderauflagen ausgeschickt.

Infos werden in der Saison 2026 voraussichtlich nur fur die Meldung des Blihbeginns von
Hanfflachen verschickt. Durch die Ubermittlung des entsprechenden Datums entfallt die
bisherige Meldung mittels Papierformular ,Meldung Uber den Beginn der Blite von Hanf*.
Betroffene antragstellende Personen werden dariber direkt informiert.
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4.5 ANZEIGE DER PLAUSIBILITATSFEHLER

Es besteht die Mdglichkeit der Anzeige von allen vorhandenen Plausibilitatsfehlern auf
Basis aller MFA-Beilagen. Fir ausgewahlte Plausibilitatsfehler (20350, 20351 oder 20500)
besteht auch die Mdglichkeit eine Geometriekorrektur durchzufihren, um die Beantragung
an aktuelle Referenzflachen bzw. an die Grenzen von Nachbarfeldstiicken anzupassen.
Eine detaillierte Beschreibung ist im Benutzerhandbuch zur ,AMA MFA Fotos“ App zu
finden.

Plausiprifung (MFA2025)

Abbildung 7: Plausibilitatsfehler und Geometriekorrekturen

4.6 VERWENDUNG FUR GPS-LENKSYSTEME MIT APOS-RTK

Seit 2024 besteht die Moglichkeit, die beantragten sowie beliebige fremde Schlage fir
GPS-Lenksysteme herunterzuladen. Die Geometrien werden dabei in das fur
Lenksysteme korrekte Format ETRS89 umgerechnet, welches eine saubere
Fahrspurplanung ermdglicht. Eine detaillierte Beschreibung befindet sich im BEV Infoflyer
fur APOS Koordinatensysteme.
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Abbildung 8: Schlagkoordinaten herunterladen

4.7 ANZEIGE SATELLITENBILDER UND VEGETATIONSINDEX (NDVI)

Die Satellitenbilder der frei verfiigbaren Sentinel-2 Satelliten werden alle 3 bis 5 Tage in
einer Auflosung von 10 x 10 Meter aufgenommen. Sie stehen fiur die gewéhlte Forderart
ab dem Herbstanbau der Vegetationsperiode mdoglichst bis zum aktuellen Datum zur
Verfligung.

Der Vegetationsindex zeigt die Veranderung der Vegetation tiber das Jahr hindurch. Ein
hoher NDVI-Wert deutet auf dichte, grine Vegetation hin, wahrend ein niedriger Wert ein
Hinweis auf vertrocknete Pflanzenbestande, Versiegelung und/oder vegetationslosen
Ackerboden ist.
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SAT-Button ol

Tippen Sie in der
Schlagdetailansicht
auf den SAT-Button.

Satellitenbilder

Wechseln Sie zwischen
den Bildern iiber die
Catumsanzeige.

Vegetationsindex

Durch Antippen der Punkte
am Index werden das Datum
und der Wert angezeigt.

23062025

Abbildung 9: Satellitenbilder und Vegetationsindex

4.8 KORREKTUREN VON MASSNAHMENSPEZIFISCHEN ZUSATZANGABEN

Ausgehend von Auftrags- oder Schlagliste kdnnen nach Antippen des Menubuttons (1)

und Auswahl des Menieintrags “MFA Angaben” (2) Anderungen an
malinahmenspezifischen Zusatzangaben vorgenommen werden.

19:07 = © = €D

Schlagliste (MFA2025) < fij

19:09 =

X AMA MFA Fotos

Auftragsliste ] '
R

Schlagliste

MFA Angaben el
Plausipriifung

{ Q  Suche

FELD SCHLAG

Feldstlick 3 RAUTENFELD
Schlag 1 Einmiihdige Wiese

(0,5ha, SLK)

Betrieb 12345
Antrag MFA2025 Forderart (MFA2025)
Status Gesendet

Informationen

Feldstlick 3 RAUTENFELD
Schlag 2 LSE BAUME / BUSCHE

Einstellungen

Betrieb 12345
Antrag MFAZ025
Status Gesendet

Abmelden

MAX MUSTERMANN (1234567)

Abbildung 10: Aufruf MFA Angaben
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Die Anderung erfolgt mittels Eingabefeldern und Checkboxen und betrifft die
Zusatzangaben zu

e Biologische Wirtschaftsweise
o Bio-kontrollierte Bienenstocke
o Konventionelle Pferdehaltung
e Heuwirtschaft
o Verzicht auf Mahaufbereiter
e Bodennahe Ausbringung flussiger Wirtschaftsdinger und Gulleseparation
o Ausgebrachte m3 mit Injektionsverfahren
o Ausgebrachte m3 mit Schleppschlauchverfahren
o Ausgebrachte m3 mit Schleppschuhverfahren

o Separierte m3 Rinderglle

Anderungen kénnen uber den Button "Verwerfen" (1) wieder geldscht werden. Uber den
Button "Abbrechen” (2) kehrt man zur Schlag- bzw. Auftragsliste zuriick. Der Button
"Vorschau" (3) zeigt eine Tabelle der erfassten Anderungen an. In der Vorschau kénnen
durch Klick auf "Bearbeiten” (4) weitere Daten erfasst werden. Uber den Sendebutton
,Senden“ (5) werden die Eingaben gespeichert. Die erfolgreiche Anderung der
beantragten Werte wird mit einer Hinweismeldung bestatigt.

&  MFA Angaben (MFA2025) & MFA Angaben (MFA2025)

X ) i . Anderung von nein
Biologische Wirtschaftsweise Andeninghh  ja
Bio-kontrollierte Bienenstocke . o
Bodennahe Ausbringung flissiger
Wirtschaftsdiinger und

Gilleseparation

Anzahl
5

[J Konventionelle Pferdehaltung Ausgebrachte m? mit Injektionsverfahren

Anderung von

Heuwirtschaft

Verzicht auf Mahaufbereiter

Bodennahe Ausbringung fliissiger
Wirtschaftsdiinger und
Glilleseparation

Ausgebrachte m? mit Injektionsverfahren
Volumen (m?)

36 X

\te m? 1}
lauchv
) —  —

ABBRECHEN VERWERFEN VORSCHAU

Anderung in 26 m?

Ausgebrachte m? mit
Schleppschlauchverfahren

Anderung von

Anderung in
Ausgebrachte m?® mit Schleppschuhverfahren

Anderung von

Anderung in

Separierte m? Rindergiille

Anderung von -
Anderung in -
V —

ABBRECHEN BEARBEITEN

Abbildung 11: Anderung der MFA Angaben
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Achtung:
Die Durchfuhrung ist nur méglich, wenn der Login mit ID Austria erfolgt ist, der
. Mehrfachantrag in dieser Férderart bereits abgesendet wurde und keine offene

Korrektur im eAMA vorliegt.

Die eingegebenen Werte werden im Menupunkt "MFA Angaben" gespeichert. Etwaige
Plausibilitatsfehler konnen in der Anzeige der Plausiprifung kontrolliert werden.

Weitere Funktionen der ,AMA MFA Fotos" App finden sich im Benutzerhandbuch auf der
AMA Homepage unter ,Formulare und Merkblatter® - ,Flachenmonitoring® bzw. unter
folgendem Link: Benutzerhandbuch ,AMA MFA Fotos* App.

4.9 GEPLANTE FUNKTIONSWERWEITERUNGEN

Auch wéhrend des Jahres 2026 sind Funktionserweiterungen in der ,AMA MFA Fotos"
App geplant, die wesentlichsten Neuerungen sind:

e Messfunktion inkl. Export
e Direkthilfe in der App

e Anzeige bestimmter Foérderauflagen zum beantragten Schlag

Es wird daher empfohlen, die Version der App aktuell zu halten.

4.10 ALTERNATIVE HOCHLADEMOGLICHKEIT ALS EINGABE

Sofern die Nutzung der ,AMA MFA Fotos“ App nicht mdglich ist, steht im eAMA unter
,-Eingaben®in der Kategorie ,,Andere Eingaben* der Eintrag ,,Flachenmonitoring“ zur
Verfigung. Damit kdnnen innerhalb der Frist von 14 Kalendertagen nach Versand des
Auftrages Nachweise Ubermittelt werden. Hierbei ist zu beachten, dass nur bestimmte
Dateiformate (*.jpeg, *.jpg) zulassig sind und die jeweilige Dateigrof3e maximal 9 MB
betragen darf.

Achtung:
Ist bereits eine Korrektur in der Flachenerfassung erfolgt, ist es nicht mehr
erforderlich, dass mit einem Foto die tatsédchliche Situation nachgewiesen
o wird. Zusatzliche Online-Eingaben in anderen Bereichen sind ebenfalls nicht
erforderlich.

Sofern Fotos von beantragten Schlagen hochgeladen werden, wird dringend empfohlen,
dass diese geolokalisiert sind. Ist dies nicht der Fall, konnen die Nachweise nur akzeptiert
werden, wenn der AMA ohne UberméaRigen Aufwand eine zuverlassige Nachverfolgung
und Klarung von Forderauflagen moglich ist. Dazu mussen auf den Fotos jedenfalls
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eindeutige markante Punkte wie z. B. Einzelbdume, Gebaude oder StralRen neben den
landwirtschaftlich genutzten Flachen sichtbar sein.

Bezuglich der technischen Einstellungen fir geolokalisierte Fotos auf unterschiedlichen
Geréaten sind folgende Aspekte zu beachten:

e Bei Smartphones oder Tablets mit Betriebssystem Android sind sowohl in den
Kameraeinstellungen die Funktion zur Geoverortung, als auch in den allgemeinen
Einstellungen die Standortermittlungen zu aktivieren.

e Bei Geraten mit dem Betriebssystem iOS sind in den Einstellungen unter
,Datenschutz und Sicherheit® die ,Ortungsdienste zu aktivieren. Weiters muss in
den Ortungsdiensten bei der Kamera der Zugriff auf den Standort mittels ,Beim
Verwenden der App“ eingestellt werden.

e Wird das geolokalisierte Foto nicht direkt tber das Smartphone oder das Tablet zur
Eingabe hochgeladen, ist darauf zu achten, dass die in der Bilddatei befindlichen
Metadaten, die Ort und Zeitpunkt der Aufnahme beinhalten, auch mitibermittelt
werden.

e Ein Foto, das z. B. via WhatsApp versendet wird, wird stets komprimiert und ohne
Metadaten versendet und erflllt daher nicht mehr die Anspriiche eines
geolokalisierten Fotos. Wird das Foto vor dem Hochladen im eAMA per E-Mall
versendet, sollte dies jedenfalls unkomprimiert erfolgen.

e Am sichersten ist es, das Foto mittels USB-Kabel vom Smartphone/Tablet auf den
PC/Laptop zu tberspielen, mit dem das Hochladen des geolokalisierten Fotos als
Nachweis vorgenommen werden soll. Am PC oder Laptop sollte vor dem
Hochladen zum Antrag mittels Rechtsklick auf das Bild unter ,Eigenschaften ->
Details® jedenfalls Uberpruft werden, ob die Metadaten noch vorhanden sind.

Links zu den Einstellungen fur geolokalisierte Fotos:
Standorteinstellungen bei Android-Geraten:
www.support.google.com/photos/answer/9921876
@ Standorteinstellungen bei Apple-Geraten:
www.support.apple.com/de-at/HT207092

5 AKTUALISIERUNGEN

Merkblatt fiir 2026 — Version 1 (Anderungen zu 2025)
e Editorial

e Sprachliche Formulierungen und Konkretisierungen

e Auftragstexte fir Nachweis Reinsaat von Klee oder Luzerne (Kapitel 3.36 Merkblatt
2025) und Nachweis Anbau einer Zweitkultur (Kapitel 3.37 Merkblatt 2025) entfernt
aufgrund der Anderungen zur Dauergriinlandwerdung

e Auftragstext Kapitel 3.48 (Merkblatt 2025) entfernt
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e Anpassungen bei monitoringfahigen Foérderauflagen mit ihren zulassigen
Nachweisen im Kapitel 3 und neu hinzugefiigte Kapitel: 3.62, 3.63 und 3.64

e Anpassungen der Auftragstexte fiur Naturschutzauflagen Kapitel 3.48 — 3.56 sowie
Kapitel 3.60 und 3.61
e ,AMA MFA Fotos* App
o Aufnahme neue Kategorie fur Initiativ Auftrage in Kapitel 4.2
o Neu hinzugefligte Kapitel: 4.7 und 4.8
o Anpassungen im Kapitel 4.9

6 KONTAKT

Bei weiteren Fragen erreichen Sie uns Montag bis Freitag zwischen 07:00 Uhr und 20:00
Uhr unter 050 3151 99 - Menuauswahl 2 (eAMA / GIS) personlich bzw. kénnen Sie sich
gerne per E-Mail unter flaechenmonitoring@ama.gv.at an uns wenden.

Gerne steht auch die Landwirtschaftskammer fur alle Fragen zur Férderungsabwicklung
zur Verfugung.

Umfangreiche Informationen sowie dieses Merkblatt sind unter AMA Mehrfachantrag
Merkblatter/Handbicher auf der AMA-Homepage zu finden.

Merkblatt Flachenmonitoring 2026 Seite 49 von 51 www.eama.at | www.ama.at



http://www.eama.at/
http://www.ama.at/
file://///msfs2/SH_L$/amag/IGL/04_Monitoring_Dokumente/Merkblatt_Flächenmonitoring/einstiegshilfe@ama.gv.at
https://www.ama.at/fachliche-informationen/mehrfachantrag/merkblaetter
https://www.ama.at/fachliche-informationen/mehrfachantrag/merkblaetter

Die Verwaltungsbehorde ist das Bundesministerium fur Land- und Forstwirtschaft, Klima-
und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft.

Dieses Merkblatt dient als Information und enthélt rechtlich unverbindliche Aussagen. Die
Ausfuhrungen basieren auf den zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses bestehenden
Rechtsgrundlagen. Anderungen werden auf unserer Homepage www.ama.at aktuell
gehalten.

Im Sinne des Gleichheitsgrundsatzes beziehen sich alle Formulierungen

selbstverstandlich auf Personen jeden Geschlechts. Ebenso erstreckt sich der Begriff Ehe
gleichermal3en auf eingetragene Partnerschaften.

Impressum

Informationen gemanR § 5 E-Commerce Gesetz und Offenlegung gemal § 25

Mediengesetz

Medieninhaber, Herausgeber, Vertrieb: Agrarmarkt Austria
Redaktion: GB Il/Abteilung 5/Referat 16

Dresdner Stral3e 70

1200 Wien

UID-Nr.: ATU16305503

Telefon: +43 50 3151 - 99

E-Mail; office@ama.gv.at

Vertretungsbefugt:
Mag.? Lena Karasz, Vorstandsmitglied fir den Geschaftsbereich |

Dipl.-Ing. Gunter Griesmayr, Vorstandsvorsitzender und Vorstandsmitglied fur den

Geschaftsbereich Il

Die Agrarmarkt Austria ist eine gemaf § 2 AMA-Gesetz 1992, BGBI. Nr. 376/1992,
eingerichtete juristische Person 6ffentlichen Rechts, deren Aufgaben in 8§ 3 leg. cit.
festgelegt sind. Sie unterliegt gemaf § 25 leg. cit. der Aufsicht des gemaf
Bundesministeriengesetz 1986, BGBI. Nr. 76/1986 fur Landwirtschaft zustandigen
Mitglieds der Bundesregierung.

Hersteller: Agrarmarkt Austria
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Verlagsrechte: Die hier veroffentlichten Beitrage sind urheberrechtlich geschiitzt.

Alle Rechte sind vorbehalten. Nachdruck und Auswertung der von der AGRARMARKT
AUSTRIA erhobenen Daten sind mit Quellenangabe gestattet.

Alle Angaben ohne Gewahr.
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